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 Veröffentlicht am 19.12.2008

Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Typischerweise schwere Verbrechen sind etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung,

Drogenhandel, bewa3neter Raub und dergleichen. Allerdings genügt es nicht, dass der Antragsteller ein abstrakt als

schwer einzustufendes Delikt verübt hat. Die Tat muss sich im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders

schwerwiegend erweisen. Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe sind zu

berücksichtigen. Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden.

Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 13 Abs. 2 AsylG im Sinne des Art. 33

Abs. 2 GFK nicht angewendet werden. Als letzter Punkt für die Zulässigkeit der Zurückverbringung hat die belangte

Behörde eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Interessen des Zu@uchtsstaates jene des Flüchtlings überwiegen.

Diese Verpflichtung zur Güterabwägung wird in der Staatenpraxis anerkannt.

 

Bei dieser Güterabwägung hat die belangte Behörde die Verwer@ichkeit eines Verbrechens und die potentielle Gefahr

für die Allgemeinheit den Schutzinteressen des Asylwerbers beinhaltend das Ausmaß und die Art der ihm drohenden

Maßnahmen gegenüberzustellen. Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK und Art. 33 Abs. 2 GFK können etwa keine Anwendung

Anden, wenn die drohenden Maßnahmen relativ schwer sind, der Asylwerber aber weitgehend als resozialisiert gelten

kann, weil er nicht rückfällig geworden ist. Hat der Asylwerber mit Folter oder Tod zu rechnen, überwiegen die

öffentlichen Interessen an der Nichtasylgewährung eher selten die individuellen Schutzinteressen.
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